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«Meine Schwiegermutter ist eine Perle»
Zusammenleben / Autorin Esther Gasser hat ein gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. Dafür sind Toleranz und gegenseitiges Verständnis nötig.

ZOLLIKOFEN Meine Schwieger-
mutter ist eine Perle. Stimmt, 
dieser Satz irritiert etwas. Aussa-
gen wie «schwierige Schwieger-
mutter» hört man da öfter. Eine 
repräsentative Umfrage aus 
Deutschland zeigt, dass ein Drit-
tel aller Frauen in einer Bezie-

hung das Verhältnis zu ihrer 
Schwiegermutter als Belastung 
empfinden. Im Vergleich dazu: 
50 Prozent der Männer beschrei-
ben ihre Schwiegermutter als 
«eine liebenswerte Person». Er-
klärt wird dies unter anderem 
damit, dass Frauen viel mehr 

vergleichen und alles auf die 
Goldwaage legen. 

Ich schätze an meiner Schwie-
germutter ihre Hilfsbereitschaft 
und ihre Lebenserfahrung. Sie 
ist die Frau, die meinen Mann 
geboren und erzogen hat – und 
dieser ist meines Erachtens echt 
gut geraten.

Grosse Erfahrung der Älteren

Wie auf vielen Betrieben leben 
meine Schwiegereltern im Stöck-
li neben dem Bauernhaus. Klare 
Abmachungen und Zuständig-
keiten waren uns von Anfang an 
wichtig. Mit der Hofübernahme 
wurde geregelt, wer z. B. den 
Schopf wischt oder wer für die 
Heizung zuständig ist. Abspra-
chen sorgen für einen sicheren 
Rahmen, darin gibt es immer 
noch Platz, einander gegenseitig 
auszuhelfen. 

Meine Schwiegermutter hat 
grosse Erfahrung auf dem Be-
trieb, mit der Familie, beim Ko-
chen, im Garten. Viele ihrer 
Tipps erleichtern auch meinen 
Alltag. Oft war und ist es prak-
tisch, dass sie direkt nebenan 
wohnt und ich Hefe, Salz, Ab-
waschpulver, usw. ausleihen 
kann. 

Meine Schwiegermutter ist 
immer für andere da. Sie unter-
stützt ihren eigenen Vater, ihre 
Kinder, Grosskinder und pflegt 
Kontakte. Sie managt den eige-
nen Haushalt und arbeitet 
draussen. Die Grosskinder fin-
den bei ihr immer ein offenes 
Ohr, Trost, jemanden zum Spie-
len, zum Basteln und zum Vor-
lesen. Sie kocht unter anderem 
die besten Knöpfli der Welt und 
hat die Fähigkeit, aus wenigen 
Naturmaterialien wunderschö-
ne Dekorationen zu zaubern. Sie 
ist sich der Generationen-Prob-
lematik bewusst und spricht da-
her heikle Themen direkt an. 

Etwas zurückgeben wollen

Manchmal stellt sich bei mir die 
Frage nach der Gerechtigkeit. 

Zurzeit profitiert meine Familie 
viel stärker von der Hilfe der 
Schwiegereltern als umgekehrt. 
Irgendwann kommt aber viel-
leicht der Punkt, wo sich die Si-
tuation ändert, da auch die 
Schwiegereltern älter werden. 
Ich hoffe, dann etwas zurückge-
ben zu können. Aktuell schätzt 
meine Schwiegermutter meine 
Hilfe bei Computerproblemen, 
beim Einrichten von Whatsapp 
oder wenn der Drucker nicht 
macht, was er soll. Ab und zu gibt 
es etwas Schweres zum Tragen 
oder mein Schwiegervater isst 
bei uns, wenn seine Frau aus-
nahmsweise nicht zu Hause ist. 

Nein, auch bei uns läuft nicht 
immer alles reibungslos. Manch-
mal gibt es Missverständnisse 
oder eine Aussage kann verlet-
zend sein. Oft scheitert es an 
mangelnder Kommunikation 
oder wir sprechen scheinbar 
vom Selben, verstehen aber den-
noch nicht das Gleiche. 

Mal ein Auge zudrücken

Meine Schwiegermutter findet 
sicher nicht alles gut, was ich tue 
und umgekehrt. Das ist ganz 
normal. Wir sind gefordert, im-
mer wieder tolerant zu sein, mit 
gegenseitigem Verständnis zu 
reagieren und hier und da ein 

Auge zuzudrücken. Unklarhei-
ten und Schwierigkeiten müssen 
jedoch angesprochen werden. 

Spannend finde ich die Vor-
stellung, dass ich vielleicht sel-
ber irgendwann Schwiegermut-
ter sein werde. Doch allein der 
Titel «Schwiegermutter» sollte 
nicht die Ursache sein, der Pro-
bleme mit der jüngeren Genera-
tion verursacht. Ich bin dankbar, 
können meine Schwiegermutter 
und ich uns gegenseitig akzep-
tieren und unterstützen. Mein 
Fazit ist klar: Meine Schwieger-
mutter ist eine Perle!  
 Esther Gasser,
 Inforama

Das Erbrecht passt sich den Entwicklungen an 
Nachlass / Die Zunahme von Scheidungen hat Einfluss auf die Familienstruktur und somit auch auf den Kreis der möglichen Erben. 

SURSEE Scheidungen mehren 
sich, auch die Landwirtschaft 
bildet keine Ausnahme, und es 
folgen neue Partnerschaften. 
Deshalb nehmen die Wünsche 
zu, die späteren Partner zu be-
günstigen. 

Weniger für die Kinder

Anlässlich der Herbstsession hat 
der Nationalrat nach dem Stän-
derat das neue Erbrecht beraten. 
Die Revision soll den Erblassern 
mehr Spielraum bei der Ver- 
teilung ihres Nachlasses geben. 
Damit werden gesellschaftliche 
Entwicklungen berücksichtigt.

In der Folge werden mögliche 
Änderungen vorgestellt, die un-
bestritten sind. Das neue Erb-
recht wird unter Vorbehalt einer 
Abstimmung voraussichtlich 
nicht vor 1. Januar 2022 in Kraft 
treten. 

Die Pflichtteile für Kinder wer-
den von drei Vierteln auf die 
Hälfte des Erbes reduziert. Das 
bedeutet, dass die Erblasser die 
Hälfte ihres Nachlasses an ir-
gendeine Person verschenken 
können. 

Bei einer Scheidung müssen 
die Vermögen der Partner, ausser 
bei der Gütertrennung, aufgeteilt 
werden. Die AHV- und Pensions-
kassen-Guthaben werden eben-
falls hälftig zugewiesen. Somit 
geht meist ungefähr die Hälfte 
des Vermögens bei einer Schei-
dung weg. So kann für einen 
zweiten Partner oder eine zwei-
te Partnerin wenig übrig bleiben, 
wenn vom Erbe mindestens drei 
Viertel an die Kinder auszurich-
ten sind. 

Mit der Reduktion des Pflicht-
teils der Kinder auf 50 Prozent 
wird der Spielraum grösser: Bei 
einem Ehepartner können neu 
¾ des verkleinerten vererbbaren 
Vermögens zugewiesen werden, 
nämlich der Pflichtteil von ¼ 
der Kinder und den Anteil des 
Partners von ½. Dazu kommt 
der Vermögensanteil aus der  
güterrechtlichen Aufteilung. 
Konkubinatspartner können mit 
½ des Erbes begünstig werden.

Tangiert die Hofübergabe

Bei Liegenschaften, die den Ge-
werbestatus nicht erfüllen, gilt 

grundsätzlich der Verkehrswert. 
Dieser ist jedoch meist zu hoch 
für die Übernahme in der Fami-
lie. Wird ein tieferer Kaufpreis 
ausgehandelt, wird die Differenz 
zum Verkehrswert zur Schen-
kung. Damit die Übernehmer  
sicher sein können, dass der re-
duzierte Kaufpreis erbrechtlich 
und in der Zukunft gesichert ist, 
wird ein Erbvertrag empfohlen. 
Dieser verlangt die Zustimmung 
aller möglichen Erben. 

Mit der Reduktion des Pflicht-
teils um einen Drittel verringert 
sich der anfechtbare Betrag. In 
der Folge werden Verhandlun-
gen allenfalls erleichtert, weil die 
anfechtbare Differenz zum Ver-
kehrswert verkleinert wird. An-
derseits bedeutet dies, dass der 
Anteil der Geschwister der Über-
nehmer verkleinert würde.

Elternpflichtteil fällt weg

Die Pflichtteile der Eltern haben 
nur bei Erbteilungen von Paaren 
ohne Kinder eine Bedeutung. 
Diese Pflichtteile fallen in Zu-
kunft weg. Die Eltern bleiben 
Erben und ihnen steht ohne Ab-

weichungen durch den Erblasser 
nach wie vor ein Anteil an der 
Erbschaft zu. Da aber der Pflicht-
teil wegfällt, können die Erblas-
ser diesen irgendjemandem, z. B. 
den Partnern, zuweisen. 

Ob Ehepartner oder Konkubi-
natspartner, in beiden Fällen 
kann das ganze Vermögen über-
tragen werden. Die Partner wer-
den somit bessergestellt. Auch 
hier wird ein Problem mit der  
finanziellen Absicherung einer 
zweiten Partnerschaft nach der 
Scheidung entschärft.

Erbmasse ohne Säule 3a

Weil das Vermögen der Säule 3a 
nicht mehr zur Erbmasse zählt, 
unterliegt es nicht den Pflicht-
teilsregeln. So können diese Ver-
mögen vollumfänglich den Part-
nern gewidmet werden. Dies war 
bereits bisher möglich, aber die 
Kinder konnten über die Einfor-
derung des Pflichtteils einen Teil 
für sich beanspruchen, was nach 
der Gesetzesänderung in Zu-
kunft nicht mehr möglich sein 
soll. Ruedi Amrein, 
 Agro-Treuhand Sursee

Die Revision des Erbrechts soll den Erblassern mehr Spielraum 
bei der Verteilung ihres Erbes geben. (Symbolbild rae)

So gelingt das Zusammenleben

Nachfolgend zehn Tipps, damit 
das Zusammenleben mit den 
Schwiegereltern auf dem  
Bauernhof gelingt:
1. Klare Regeln und Abspra-

chen. Zuständigkeiten von 
Anfang an klären.

2. Gegenseitiger Respekt.
3. Toleranz, d. h. nicht 

jede Aussage auf die 
Goldwaage legen.

4. Verletzende Aussagen 
oder gefühlte Angriffe 
ansprechen. Oft war es 
nicht so gemeint und hat 
dennoch getroffen. 

5. Akzeptanz: Schwieger-
mutter und Schwieger-
tochter müssen nicht 

alles gleich angehen 
und anschauen. 

6. Ratschläge als solche 
annehmen und sich nicht 
über die Belehrung ärgern. 

7. Unterstützung annehmen 
und dankbar sein dafür

8. Probleme frühzeitig an-
sprechen.

9. Nähe-Distanz: Abstand 
halten (nicht nur in Zeiten 
von Corona). Als Familie 
bewusst auch Aktivitäten 
ohne Schwiegereltern 
planen.

10. Abschied nehmen von den 
festgefahrenen Vorstellun-
gen, wie etwas sein 
soll. eg

Wenn das Verhältnis schwierig ist

Für den Fall, dass das Zusam-
menleben nicht so harmonisch 
ist wie im Text, hat Ernst  
Flückiger, Leiter Fachbereich 
Beratung und Coach am  
Inforama, folgende Tipps:

 z Oft scheitert es an Details 
wie dem Garten, dem Platz 
vor dem Eingang, ... Spre-
chen Sie an, was Sie stört 
und wie es Ihnen dabei geht.
 z Schaffen Sie zum Anspre-
chen von Reibungsflächen 
Raum und Zeit. Dies kann 
zum Beispiel eine gemeinsa-
me Kaffeepause sein, wenn 
die Kinder in der Schule sind 
und ungestört miteinander 
gesprochen werden kann.

 z Lassen Sie das Vergleichen. 
Wer wirklich den schöneren 
Garten hat, ist Ansichts- 
sache. 
 z Und die Rolle der Männer? 
Der junge Bauer ist gefor-
dert, klar und eindeutig zu 
seiner Frau zu stehen. Be-
sonders in Konflikten ist von 
entscheidender Bedeutung, 
dass die junge Frau, die in 
der Regel von aussen auf 
den Betrieb gekommen ist, 
spürt: «Mein Mann hält  
zu mir.» 
 z Fordern Sie rechtzeitig Hilfe 
an und fressen Sie den Frust 
nicht in sich hinein. Ein 
Coaching kann helfen. eg

Manche Arbeit geht gemeinsam leichter von der Hand: Autorin Esther Gasser (r.) und ihre 
Schwiegermutter beim Laubrechen.  (Bild zVg)




